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Erster Beigeordneter Helmut Britz - Hauptstraße 42 - 54570 Pelm 
 

 
An alle Mitglieder 
des Ortsgemeinderates 
Pelm 

Bearbeiter: 
Tel.: 
Fax: 
E-Mail: 

Betina Imeri 
06591 / 13-1041 
(0 65 91) 13-9000 
sitzungsmanagement@gerolstein.de 

 

Pelm, 18.07.2023 
 

Sitzung des Ortsgemeinderates 
 

EINLADUNG 
 

zu einer öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Pelm am 
 

Dienstag, 25.07.2023 um 18:30 Uhr 
in Pelm, im Gemeindesaal. 

 
Folgende Punkte habe ich für die Tagesordnung vorgesehen: 
 

TAGESORDNUNG 
 

Öffentliche Sitzung 

1. Niederschrift der letzten Sitzung 

2. Einwohnerfragen 

3. Wahl der Ortsbürgermeisterin / des Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Pelm 

4. Ernennung, Vereidigung und Einführung der Ortsbürgermeisterin / des Ortsbürgermeisters 

5. Änderung von Bebauungsplänen der Ortsgemeinde Pelm 

5.1. Änderung Bebauungsplan "Auf dem Daasberg" 

5.2. Änderung Bebauungsplan "Vollmühle" 

5.3. Aufhebung Bebauungsplan Sondergebiet "Vollmühle" 

6. Grundstücksangelegenheiten - Flurbereinigung 

6.1. "Römerhof" 

6.2. "Bahnhofsstraße" 

6.3. "Am Sellbüsch" 

7. Festsetzung der Brennholzpreise für das Haushaltsjahr 2023/2024 

8. Neuausschreibung Erdgaslieferungsverträge; Sonder-Bündelausschreibung für den kommunalen 
Erdgasbedarf, Lieferzeitraum 2024 - 2025 

9. Feststellung des Jahresabschlusses der Ortsgemeinde Pelm sowie Erteilung der Entlastung für das 
Haushaltsjahr 2021 

10. Annahme von Zuwendungen 

11. Informationen der Beigeordneten 

12. Anfragen, Verschiedenes 
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Ich würde mich freuen, Sie zur Sitzung begrüßen zu können. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Helmut Britz 
 
Erster Beigeordneter 
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Organisation und Finanzen Datum: 27.06.2023 

Aktenzeichen: 11140|AC Vorlage Nr. 1-0345/23/29-022 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 25.07.2023 öffentlich Entscheidung 

 

Wahl der Ortsbürgermeisterin / des Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Pelm 
 
Sachverhalt: 
 
Für die geplante Wahl der Ortsbürgermeisterin / des Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Pelm am 30. Juli 
2023 wurde kein Wahlvorschlag eingereicht. Gemäß § 53 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) erfolgt nun-
mehr die Wahl der Ortsbürgermeisterin / des Ortsbürgermeisters durch den Ortsgemeinderat Pelm. Die 
Wahl soll spätestens acht Wochen nach dem Tag der ausgefallenen Wahl erfolgen. 
 
Die Wahl hat in öffentlicher Sitzung in geheimer Abstimmung durch Stimmzettel zu erfolgen. Es können nur 
solche Personen gewählt werden, die dem Ortsgemeinderat unmittelbar vor der Wahl benannt werden (§ 
40 Abs. 2 GemO). Wählbar sind alle Bürger:innen, die im Ortsbezirk wohnen, mindestens 23 Jahre alt sind 
und die deutsche Staatsangehörigkeit oder die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaates besitzen. Nicht 
wählbar sind Personen, die gegen Entgelt bei der Gemeinde Pelm oder der Verbandsgemeindeverwaltung 
Gerolstein beschäftigt sind. Die als Ortsbürgermeisterin / der als Ortsbürgermeister zu Wählende muss 
nicht Mitglied des Ortgemeinderates sein. 
 
Ferner wird bekannt gegeben, dass die Kandidatin / der Kandidat gewählt ist, wer im ersten Wahlgang 
mehr als die Hälfte der Stimmen erhält. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Feststel-
lung der Stimmenmehrheit nicht mit. Erhält beim ersten Wahlgang niemand diese Stimmenmehrheit, so ist 
die Wahl zu wiederholen. Erhält auch im zweiten Wahlgang niemand mehr als die Hälfte der Stimmen, so 
erfolgt zwischen den beiden Personen, die die höchste Stimmenzahl erreicht haben, eine Stichwahl. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los, wer in die Stichwahl kommt. Führt auch die Stichwahl zu gleicher 
Stimmenzahl, so entscheidet das Los, wer gewählt ist. Der Losentscheid erfolgt durch den Vorsitzenden (§ 
40 Abs. 3 GemO). 
 
Die Auszählung der Stimmen erfolgt durch einen in der Sitzung zu bildenden Wahlausschuss, der aus dem 
Vorsitzenden, zwei vom Ortsgemeinderat dazu bestellten Beisitzer:innen und einem Schriftführer, der i. d. 
R. von der Verbandsgemeindeverwaltung gestellt wird, besteht. 
 
Hinweis: 
Werden keine Wahlvorschläge für die Wahl der Ortsbürgermeisterin / des Ortsbürgermeisters der Ortsge-
meinde Pelm vorgebracht; wird die Wahl vertagt. 
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Organisation und Finanzen Datum: 27.06.2023 

Aktenzeichen: 11140|AC Vorlage Nr. 1-0346/23/29-023 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 25.07.2023 öffentlich Entscheidung 

 

Ernennung, Vereidigung und Einführung der Ortsbürgermeisterin / des Ortsbürgermeisters 
 
Sachverhalt: 
 
Die/der neu gewählte Ortsbürgermeister/in ist zur/zum Ehrenbeamtin/Ehrenbeamten zu ernennen. Ferner 
hat sie/er den vorgeschriebenen Diensteid zu leisten und ist anschließend in das Amt einzuführen.  
 
Die Ernennung, die Vereidigung und die Einführung erfolgen durch den noch im Amt befindlichen Vorgän-
ger oder durch den allgemeinen Vertreter (Beigeordnete).Bei Wiederwahl entfallen Vereidigung und Amts-
einführung. 
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Bauen und Umwelt Datum: 14.07.2023 

Aktenzeichen: 51122-290 Vorlage Nr. 2-0360/23/29-027 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 25.07.2023 öffentlich Entscheidung 

 

Änderung von Bebauungsplänen der Ortsgemeinde Pelm 
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Bauen und Umwelt Datum: 14.07.2023 

Aktenzeichen:  Vorlage Nr. 2-0362/23/29-029 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 25.07.2023 öffentlich Entscheidung 

 

Änderung Bebauungsplan "Auf dem Daasberg" 
 
Sachverhalt: 
 
Der Ortsgemeinderat Pelm hat in seiner Sitzung am 13.06.2023 den Beschluss gefasst, die südlich der roten 
Linie gelegenen Flächen nicht weiter als Bauflächen zu verfolgen, das das Gelände sehr steil ist und die Er-
schließung sehr kostenaufwändig ist.  
 

 
 

Hierzu ist der Bebauungsplan „Auf dem Daasberg“ entsprechend zu ändern.  
 
Für die Änderung des Bplanes ist die Beauftragung eines Planungsbüros erforderlich. Das Planungsbüro hat 
im Rahmen der Änderung außerdem zu ermitteln, welche Ausgleichsflächen für die verbleibenden Bauflä-
chen nördlich der roten Linie noch erforderlich sind.  
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Im Haushalt der Ortsgemeinde Pelm sind keine Mittel für Belange der Bauleitplanung eingestellt.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt, den Bebauungsplan zu ändern und beauftragt die Verwaltung, Honorar-
angebote einzuholen.  
 
Die Beigeordneten Helmut Britz und Klaus Müller werden ermächtigt, den Planungsauftrag an das wirt-
schaftlichste Büro zu vergeben, sobald die Finanzierung gesichert ist.  
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Bauen und Umwelt Datum: 14.07.2023 

Aktenzeichen:  Vorlage Nr. 2-0363/23/29-030 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 25.07.2023 öffentlich Entscheidung 

 

Änderung Bebauungsplan "Vollmühle" 
 
Sachverhalt: 
 
Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.06.2023 den Beschluss gefasst, die durch die genehmigte 
Bebauung wegfallende Ausgleichsfläche im Mühlenweg an anderer Stelle neu auszuweisen.  
 

 
 
Der Bebauungsplan „Vollmühle“ ist somit dahingehend zu ändern, dass die im bisherigen Bebauungsplan 
als Grünfläche ausgewiesene Grundstücksfläche zu Bauland umgewidmet wird und andererseits die wegfal-
lende Ausgleichsfläche neu ausgewiesen wird.  
 
Zur Änderung des Bebauungsplanes ist ein Planungsbüro zu beauftragen. Im Haushalt der Ortsgemeinde 
Pelm sind für das Jahr 2023 keine Mittel vorgesehen.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt, den Bebauungsplan wie beschrieben zu ändern.  
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Die Verwaltung wird gebeten, Honorarangebote einzuholen. Die Beigeordneten werden ermächtigt, den 
Planungsauftrag zu erteilen, sobald die Finanzierung gesichert ist.  
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Bauen und Umwelt Datum: 14.07.2023 

Aktenzeichen:  Vorlage Nr. 2-0364/23/29-031 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 25.07.2023 öffentlich Entscheidung 

 

Aufhebung Bebauungsplan Sondergebiet "Vollmühle" 
 
Sachverhalt: 
 
Der Ortsgemeinderat Pelm hatte in seiner Sitzung am 15.06.2022 – entgegen dem Vorschlag der Verwal-
tung - den Beschluss gefasst, den Bebauungsplan „Vollmühle – Sondergebiet“ vorerst nicht aufzuheben. Auf 
die Niederschrift vom 15.06.2022 wird ausdrücklich verwiesen.  
 
Der Bebauungsplan stammt aus dem Jahr 1982, ist somit bereits über 40 Jahre alt. Einige der dort beschrie-
benen Festsetzungen entsprechen nicht mehr der aktuellen Rechtslage oder sind überholt.  
 
Darüber hinaus können im Bereich dieses Bebauungsplangebietes nur Ferien- und Wochenendhäuser reali-
siert werden. Die Errichtung von Wohngebäuden ist dort nicht zulässig.  
 
Seitens der Verwaltung wird daher nochmals – auch im Hinblick auf das laufende Flurbereinigungsverfah-
ren – angeregt, diesen Bebauungsplan ersatzlos aufzuheben, da dieser in der vorliegenden Form nicht um-
setzbar ist und sich in den vergangenen 40 Jahren kein Investor gefunden hat, dieses Gelände zu entwi-
ckeln.  
 
Für die Aufhebung ist ein Planungsbüro zu beauftragen. Im Haushalt sind für dieses Jahr jedoch keine Mittel 
für Bauleitplanung eingestellt.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat Pelm hebt seinen Beschluss vom 15.06.2022 auf und beschließt, den Bebauungsplan 
„Vollmühle – Sondergebiet“ ersatzlos aufzuheben. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, Honorarangebote von Planungsbüros einzuholen. Die Beigeordneten Hel-
mut Britz und Klaus Müller werden ermächtigt, den Planungsauftrag an das wirtschaftlichste Büro zu ertei-
len, sobald die Finanzierung gesichert ist. 
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Bauen und Umwelt Datum: 18.07.2023 

Aktenzeichen:  Vorlage Nr. 2-0369/23/29-034 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 25.07.2023 öffentlich Entscheidung 

 

"Römerhof" 
 
Sachverhalt: 
 
Die Flurstücke Gemarkung Pelm, Flur 12, Flurstück-Nr. 123/130, 181/7 und 188/13 befinden sich im Eigen-
tum der OG Pelm. Ein benachbarter Grundstückseigentümer hat anfragt, diese Grundstücke zu erwerben.  
 
Für den OG-Rat stellt sich die Frage, ob diese Grundstücke an den Interessenten veräußert werden sollen 
und zu welchem Preis.  
 

 
 
Die o.g. Grundstücke liegen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „In Walsweiler“ und sind dort als 
bebaubare Flächen ausgewiesen. Die Flurstücke sind in der Bodenrichtwertübersicht mit 48,00 € / m² aus-
gewiesen. Die benachbarten Zonen liegen bei 30 € / m².  
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Die hier betroffenen Flurstücke sind nicht mit den anderen im Bebauungsplan ausgewiesenen Grundstü-
cken vergleichbar. Daher sollte der Bodenrichtwert hier auch keine Anwendung finden. Seitens der Orts-
gemeinde Pelm wird vorgeschlagen, die Grundstücke zum Preis von 28,00 Euro zu veräußern.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat Pelm beschließt, die drei benannten Flurstücke zum Preis von ______ € / m² an den 
Interessenten zu veräußern.  
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Bauen und Umwelt Datum: 18.07.2023 

Aktenzeichen:  Vorlage Nr. 2-0370/23/29-035 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 25.07.2023 öffentlich Entscheidung 

 

"Bahnhofsstraße" 
 
Sachverhalt: 
 
Das Flurstück Gemarkung Pelm Flur 6 Nr. 57/5 befindet sich im Eigentum der Ortsgemeinde Pelm. Der sich 
hinter der Zaunanlage an das Bolzfeld anschließende Bereich wurde seit vielen Jahren von der Eigentümerin 
des unmittelbar nördlich angrenzenden Privatgrundstückes mit genutzt (ca. 138 m²).  
 

 
 
Diese Grundstückseigentümerin hat nun bei der Ortsgemeinde den Antrag gestellt, diesen Grundstücks-
streifen käuflich zu erwerben. Das Flurstück Nr. 107/4 ist nach § 34 Baugesetzbuch baulich nutzbar. Der 
Bodenrichtwert liegt bei 25,00 € / m². 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt, den blau umrandeten Teilbereich des gemeindeeigenen Flurstückes Nr. 
57/5 an die Eigentümerin des unmittelbar angrenzenden Flurstückes 107/4 zum Preis von __________ €/ 
m² zu veräußern.  
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Bauen und Umwelt Datum: 18.07.2023 

Aktenzeichen:  Vorlage Nr. 2-0371/23/29-036 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 25.07.2023 öffentlich Entscheidung 

 

"Am Sellbüsch" 
 
Sachverhalt: 
 
Die Flurstücke Gemarkung Pelm Flur 12 Nr. 123/150 und 158/1 befindet sich im Eigentum der Ortsgemein-
de Pelm. Bei dem Flurstück 123/150 handelt es sich um die Straßenverkehrsfläche, das Flurstück Nr. 158/1 
grenzt unmittelbar östlich an das vorige Flurstück an.  
 

 
 
Entlang der Straßenfläche liegen auf der nördlichen Seite zahlreiche, relativ steile bis steile Böschungsbe-
reiche vor, welche den Hausgrundstücken vorgelagert sind. Insbesondere betrifft dies den Bereich der 
Hausgrundstücke 123/99, 123/61, 123/109, 123/108, 123/111, 123/126 und 123/127. 
Entlang der südlichen Seite des Straßenflurstücks liegt ein schmaler Grünstreifen auf Höhe der Grundstücke 
164/10 und 164/14. 
 
Aus Sicht der Flurbereinigung können die Flurstücksgrenzen in diesem Bereich angepasst werden, sodass 
die Böschungen und der schmale Grünstreifen zu den Hausgrundstücken zugerechnet werden und die Stra-
ßenfläche bei der Gemeinde verbleibt.  
 
Die Bereinigung des Straßenverkehrsgrundstückes sollte aber nur insoweit erfolgen, dass im Rahmen eines 
Straßenausbaus die Mindesbreite der Verkehrsflächen – auch aus Brandschutzgründen – gewährleistet 
werden kann. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat ist grundsätzlich bereit, das Straßenverkehrs-Flurstück wie vorgeschlagen zu vereini-
gen. Die Mindestbreite für Brandschutzzwecke ist zu gewährleisten.  
 
Das DLR wird gebeten, die Bereinigung unter Berücksichtigung der Belange der privaten Anlieger durchzu-
führen. Die Abgabe der Flurstücksteile erfolgt zum Pries von ________ € / m².  
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Organisation und Finanzen Datum: 11.07.2023 

Aktenzeichen: 1/55500-021-29 Vorlage Nr. 1-0373/23/29-025 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 25.07.2023 öffentlich Entscheidung 

 

Festsetzung der Brennholzpreise für das Haushaltsjahr 2023/2024 
 
Sachverhalt: 
 
Gemäß § 32 Absatz 2 Ziffer 10 der Gemeindeordnung beschließt der Ortsgemeinderat über die Festsetzung 
privatrechtlicher Entgelte, hierzu gehört auch die Festsetzung des Brennholzpreises. 
 
Im Vorjahr wurde das Brennholz zu folgenden Konditionen verkauft: 
 

- für Einheimische: Laubholz an den Waldweg gerückt 55,00 €/fm 7 % zzgl. MwSt  
- für Auswärtige: Laubholz an den Waldweg gerückt 80,00€/fm zzgl. 7 % MwSt 
- Nadelbrennholz  40,00€/fm zzgl. 7 % MwSt, für Einheimische und Auswärtige  
- Flächenlose auf 20 -30 € / fm zzgl. 7 % MwSt 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat das Brennholz 2023/2024 zu folgenden Kondi-
tionen zu veräußern: 
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Bauen und Umwelt Datum: 14.06.2023 

Aktenzeichen:  Vorlage Nr. 2-0316/23/29-016 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 25.07.2023 öffentlich Entscheidung 

 

Neuausschreibung Erdgaslieferungsverträge; Sonder-Bündelausschreibung für den kommunalen 
Erdgasbedarf, Lieferzeitraum 2024 - 2025 
 
Sachverhalt: 
 
In der 3. Bündelausschreibung Erdgas wurden für die Abnahmestellen der Ortsgemeinde Pelm keine Ange-
bote abgegeben. Daraufhin wurde für das Jahr 2023 mit dem Grundversorger EVM ein Jahresvertrag abge-
schlossen. Für die Jahre 2024/2025 steht daher eine Nachbeschaffung an. 
 
Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz bietet über seine Tochtergesellschaft Kommunalberatung 
Rheinland-Pfalz GmbH den rheinland-pfälzischen Gemeinden, Städten, Zweckverbänden, Anstalten, Eigen-
betrieben und kommunalen Unternehmen die Teilnahme an einer gebündelten Ausschreibung zur Beschaf-
fung der Lieferung von Erdgas für den Zeitraum vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2025. an. Hier-
zu sind ein entsprechender Auftrag bzw. entsprechende Vollmachten an die Kommunalberatung erforder-
lich. 
 
Das Entgelt beträgt 250 Euro je Teilnehmer (Kommune, Eigenbetrieb, AöR, ZwV) plus einen Zuschlag für 
jede Abnahmestelle ab der 5. Abnahmestelle in Höhe von 15 Euro. Sollte die Durchführung der Ausschrei-
bung noch vor der Vergabebekanntmachung gestoppt werden, werden für bis dahin erbrachte Leistungen 
(insbesondere die Zusammenstellung und Prüfung der Abnahmestellen) pauschal 10 Euro je Abnahmestelle 
in Rechnung gestellt. Das gleiche gilt bei vorzeitiger Stornierung des Auftrags. (Alle Beträge netto zzgl. ge-
setzlicher Mehrwertsteuer). 
 
Die Erdgaslieferung wird im offenen Verfahren (§ 15 Abs. 1 VgV) nach den Vorgaben der Vergabeverord-
nung europaweit ausgeschrieben. Die Kommunalberatung führt das Vergabeverfahren namens und im Auf-
trag der teilnehmenden Kommunen durch. Sie erteilt für die Teilnehmer den Zuschlag auf das wirtschaft-
lichste Angebot gemäß Beschluss des dazu eigens eingerichteten Vergabegremiums. Für jeden einzelnen 
Teilnehmer kommt mit Zuschlagserteilung der ausgeschriebene Erdgasliefervertrag mit dem erfolgreichen 
Bieter des jeweiligen Loses zustande. 
 
Die Ausschreibung erfolgt – wie bisher – in Form einer sogenannten strukturierten Beschaffung, allerdings 
mit einigen Modifikationen aufgrund der Erfahrungen aus dem Krisenjahr 2022. Unverändert wird der Lie-
ferpreis für das jeweilige Lieferjahr nicht zu einem Stichtag gebildet, sondern die abschließende Preisbil-
dung erfolgt erst nach Zuschlagserteilung auf Grundlage einer Preisindizierung an einer Vielzahl von Stich-
tagen (rd. 45 Tage im Jahr 2023 für das Lieferjahr 2024 und rund 180 Tage im Jahr 2024 für das Lieferjahr 
2025.). Dies dient einer weiteren Risikominimierung, um die Preisbildung nicht von nur wenigen Stichtagen 
in einem möglicherweise ungünstigen Marktumfeld preisbestimmend für ein ganzes Lieferjahr werden zu 
lassen. 
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Für die ausgeschriebene Vertragsmenge gilt eine Mehr- und Mindermengenregelung, die gegenüber bisher 
deutlich enger gefasst wurde. Als Vertragsmenge (kWh) wird die Summe der prognostizierten jährlichen 
Abnahmemengen der einzelnen Abnahmestellen verstanden. Der vertraglich festgelegte Lieferpreis gilt für 
eine tatsächliche Verbrauchsmenge von 95 bis 105 % der Vertragsmenge (bisher: 80 bis 110). Unter- oder 
überschreitet die tatsächliche Verbrauchsmenge diese Mengenschranken, so kann der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber die entstehenden Mehrkosten in Rechnung stellen. Dabei wird davon ausgegangen, dass der 
Auftragnehmer zu viel beschaffte Mengen am Spotmarkt verkauft und bei einer Unterdeckung die fehlen-
den Mengen am Spotmarkt nachbeschafft. 
 
Es werden wieder mehrere Lose nach technischen und/oder regionalen Aspekten gebildet, nach Bedarf 
erfolgt eine Zuschlags- oder Loslimitierung. Hierüber wird abschließend nach Eingang aller Aufträge ent-
schieden. 
 
Die Erdgaslieferung wird zuzüglich Netznutzung (all-inclusive) ausgeschrieben. Die Energielieferpreise sind 
dagegen für jedes der beiden Lieferjahre durch die Bieter fest anzubieten. Durch die Trennung von Netz-
nutzungsentgelten und Energielieferpreisen wird insbesondere gewährleistet, dass sich der Lieferpreis indi-
viduell für jede Kommune entsprechend der Benutzungsstruktur bildet. 
 
Um den Anforderungen des Gesetzes zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien 
zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG) Rechnung zu tragen, wird 
auch Erdgas mit einem Anteil von 10 % Biogas (Bioerdgas) ausgeschrieben. Die Festlegung, ob und welche 
Abnahmestellen mit Bioerdgas ausgeschrieben werden sollen, erfolgt erst mit Übersendung der 1. Kontroll-
liste. 



Vorlage Nr.: 2-0316/23/29-016 Seite 3 von 3 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Ortsgemeinderat nimmt die Ausschreibungskonzeption der Kommunalberatung Rheinland-
Pfalz GmbH und die zugehörigen Anlagen zur Kenntnis. 

 
2. Der Ortsbürgermeister wird bevollmächtigt, die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH mit der 

Ausschreibung der Erdgaslieferung für die Ortsgemeinde ab dem 01.01.2024 zu beauftragen und zu 
bevollmächtigen, alle dazu erforderlichen Handlungen vorzunehmen und alle notwendigen Wil-
lenserklärungen abzugeben und entgegenzunehmen. 

 
3. Der Ortsgemeinderat bevollmächtigt das bei der Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH einge-

richtete Vergabegremium, die Zuschlagsentscheidungen und Zuschlagserteilungen namens und im 
Auftrag der Ortsgemeinde vorzunehmen. Zuschlagskriterium ist ausschließlich der Angebotspreis. 

 
4. Die Ortsgemeinde verpflichtet sich, das Ergebnis der Bündelausschreibung als für sich verbindlich 

anzuerkennen. Die Ortsgemeinde verpflichtet sich weiterhin zur Abnahme von dem Lieferan-
ten/den Lieferanten, der/die jeweils den Zuschlag erhält/erhalten, für die Dauer der jeweils verein-
barten Vertragslaufzeit. 

 
5. Die Ausschreibung soll für die Ortsgemeinde nach folgenden Maßgaben erfolgen: 

 

 Erdgas ohne Biogasanteil für alle Abnahmestellen 

 Bioerdgas mit 10 % Biogasanteil für alle Abnahmestellen  

 Bioerdgas mit 10 % Biogasanteil nur für folgende Abnahmestellen: 

__________________________ 

__________________________ 

Im übrigen Erdgas ohne Biogasanteil. 

 
 
 
Anlage(n):  
Ausschreibungskonzeption Erdgas 
BA23 Erdgas - Anlage 4 - Hinweise Bioerdgas 
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Ortsgemeinde Pelm 

Vorlage Nr.: 1-0330/23/29-017 Seite 1 von 1 
 

SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Organisation und Finanzen Datum: 21.06.2023 

Aktenzeichen: 01/11620-130/2023/29 Vorlage Nr. 1-0330/23/29-017 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 25.07.2023 öffentlich Entscheidung 

 

Annahme von Zuwendungen 
 
Sachverhalt: 
 
Die Annahme und Einwerbung von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwen-
dungen bedarf nach § 94 Absatz 3 GemO der Genehmigung durch den Gemeinderat, wobei die genannte 
Vorschrift erst dann Anwendung findet, wenn die Zuwendung im Einzelfall eine Wertgrenze von 100,00 € 
übersteigt. 
 
Zur Wahrung des Transparenzgebotes erfolgt die Beratung über die Genehmigung solcher Zuwendungen 
grundsätzlich in öffentlicher Sitzung, es sei denn, dass der Geber aus berechtigtem Interesse um vertrauli-
che Behandlung seines Namens gebeten hat. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat genehmigt die Annahme/Vermittlung nachfolgender Zuwendungen: 
 

Art der 

Zuwendung 
Zuwendungsgeber 

Eingang der 

Zuwendung 

Umfang der 

Zuwendung 
Zuwendungszweck 

Geldspende 

Dr. med. Reimund Lenz 

Gartenstraße 14 

54578 Walsdorf 

14.04.2023 2.500,00 € 
Mehrgenerationenraum 

Pelm 

Geldspende 

Stiftung der Kreissparkasse 

Vulkaneifel 

Leopoldstraße 13 

54550 Daun 

19.06.2023 9.185,16 € 

Beseitigung Hochwasser-

schäden für  

Sportplatz Pelm 
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